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gebracht hat, wie eine ſolche rage vermuten ließe Vorſicht würd  5
dann noch umſomehr eboten ſein, venn der Pönitent noch ganzjugendlich ware Hat eS dagegen der Beichtvater ereits mit einem
COnsuetudinarius 3u tun, ſo ird EL Unſere rage ohne Bedenken
ſtellen dürfen, wird aber auch hier nicht glei direkt fragen, ob die
COpula IN UVI nOcte wei— oder noch öfteremale, ſondern einfach,ob ſie einmal geſchehen ſei Vorſichtshalber wird eS dann der BeichtQter auch nicht unterlaſſen, den Pönitenten nochmals zur N‚  Neue über
alle ſeit der letzten el begangenen Sünden aufzufordern, oder
noch beſſer, ſelbſt leſe mit ihm 3u erwecken, vorausgeſetzt natürlich,daß derſelbe überhaupt der Lo  rechung würdig iſtDer gewiſſenhafte Beichtvater Ird ſich endlich auch die Mühenicht verdrießen laſſen, nachzuforſchen, ob der Pönitent nicht etwa
auch on in vorhergehenden Beichten vergeſſen hat, die wirklicheQh der COpula genau anzugeben. Sollte dies der Fall ſein, und

Unkenntnis von elte des Beichtkindes, nicht aber grobe Nachläſſigkeit un der Gewiſſenserforſchung, an dem mangelhaften Bekennt—
niſſe u geweſen ſein, ſo iſt CS In dieſem Falle genügend, daßder Beichtvater den Pönitenten 3u aufrichtiger Reue über die ver
geſſenen und 20 cautelam auch zugleich über die anderen Sünden dieſerBeichten anhält und mit den noch ni gebeichteten auch alle Sünden
jener mangelhaften Beichten sSummatim Iu die gegenwärtige einſchließt.Zugleich wird 27⁰ auch der Confessarius nicht Unterlaſſen, den Pönitentenauf die geſundheitsſchädlichen Folgen ſolcher geſchlechtlicher Exzeſſehinzuweiſen, beſonders venn dieſe häufig vorkommen, und wird vielleichtder Beichtvater mit einem derartigen Hinwei  8  O, beſonders EL ſichauch noch U auf diesbezügliche Ausſprüche der Aerzte (ogl. B
Dr Capellmann, Paſtoralmedizin 12 Aufl 78.), den Pönitentenwirkſamer von ſeiner (COnsuetudo peéessima abſchrecken al mit dem
bloßen geiſtli
gemeint ſein.

chen Uſpru dieſer auch noch ſo ern und 5
(Pfarrkonkursprüfung bei der k. u. tlttargeiſtlichkeit.) Die Dienſtvorſchrift für die Militärgeiſtlichkeit,herausgegeben durch Zirkularverordnung vom 21 September *Präſ Nr 6551, Normalverordnungen Stück 3 chreibt im 8 3,un —12 die Pfarrkonkursprüfung für die Militärgeiſtlichkeitvor Der betreffende Paſſus lautet „Zu Feldſuperioren können

jene Feldkuraten und geiſtlichen Profeſſoren befördert werden, Edie vorgeſchriebene Prüfung mit entſprechendem Erfolg abgelegt haben,die für den erledigten Poſten erforderlichen Sprachkenntniſſe und jeneCharaktereigenſchaften beſitzen, E eine erſprießliche Ausübung,Amtsführung mit Beſtimmtheit erwarten laſſenIm enn on geeigneter Feldkurat nur mangels der fürden erledigten Poſten erforderlichen Sprachkenntniſſe nicht befördertwerden kann, bleibt ihm der Rang vorbe  en.
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Zu Akademiepfarrern werden nur jene geiſtlichen Profeſſoren
befördert, we die vorgeſchriebene Prüfung abgelegt aben, nicht
nUuL Iim Lehrfach ondern auch auf dem Gebiet der Seelſorge eine
hervorragende Tätigkeit entwickeln und ſich für leſe Poſten auch In
ſonſtiger Beziehung vollkommen (1 nen.“

Die Dienſtvorſchrift für die Militärgeiſtlichkeit vom ahre 188
welche ſoeben außer getreten iſt, hat der Pfarrkonkursprüfung
keine Erwähnung wogegen die teren Geſetzſammlungen von
einer ſolchen öfters prechen

In der „Provinzial⸗Geſetzſammlung des Königreiches Böhmen
anni 1840, Seite —47 Ze.  40 wird das Hofkanzleidekret
16 November 1804, 20234, mit folgenden Worten republiziert:
77  8 iſt bemerkt worden, daß Konſiſtorien die Dauer der den
Länderſtellen erteilten Befreiung von der vorſchriftsmäßigen onkurs
Prüfung ungleich auslegen, und un nſehung dieſer Prüfung auch
mit den Feldkaplänen ungleich verfahren. Um diesfalls gleich⸗
förmige Beobachtung 3u erzielen, haben Seine Majeſtät folgende
Richtſchnur beſtimmt

a0 Imum
Ad um in die Feldkapläne von der zur Erlangung einer

Kurat⸗Pfründe allgemein vorgeſchriebenen Konkursprüfung keineswegs
ausgenommen, ondern hierinfalls den Zivil⸗Seelſorgern 1 gleich
3u halten, im Sinne der höchſten Verordnungen vom pri 1789
ind 9 März 1791 (im Qn. der politiſchen Geſetzſammlung
Weiland Sr Ajeſtä Leopold II. ette 115, Nr. 47), welche
den Feldkaplänen nach 10jähriger bei der Armee gut geleiſteten
Dienſten einen vorzüglichen Anſpruch auf landesfürſtlichen Pfründen
in ihrem Lande zuſichern, die Konkurs-Prüfung nicht ausſchließen,
ſondern al  D eine allgemeine orſchri vorausſetzen.

E höchſte Entſchließung dem Gubernium ur eigenen
Nachachtung und Verſtändigung bekannt gemacht ird (Gubernial⸗
Dekret 11 Dezember G An die Konſiſtorien
und das Regensburger Kommiſſariat n E

Die mit der neuen Dienſtvorſchrift für die Militärgeiſtlichkeit
ſoeben neu eingeführte und vorgeſchriebene Prüfung wird von en

Militärgeiſtlichen verlangt, welche um Feldſuperior (früher
„Militärpfarrer“ oder Akademiepfarrer befördert werden wollen
und Ird wohl auch nach den Beſtimmungen über dieſe Prüfung

Urteilen als Pfarrkonkursprüfung bei der Bewerbung
Benefizien des öffentlichen Patronates gelten. Die Beſtimmungen über
dieſe Prüfung haben folgenden Wortlaut (Beilage 3, zu Punkt 12)

77 Zur Ablegung der für die Beförderung Feldſuperior
vorgeſchriebenen Prüfung werden jene Feldkuraten und geiſtlichen
Profeſſoren zugelaſſen, welche in der Qualifikationsliſte zur Beförderung
geeignet beſchrieben und Iun der Militärſ
angeſtellt ſind

elſorge ereits zehn ahre
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—  — Geſuche Zulaſſung zu dieſer Prüfung ſind dem Apoſto

—
iſchen Feldvikariat einzuſenden, welches den betreffenden Kandidaten
den Tag (kannt geben wird, an welchem ſie vor der rüfungs⸗
kommiſſion 3u erſcheinen haben.

Die Prüfung wird mündli abgehalten und umfaßt olgende
Gegenſtände

a) Fundamentaltheologie mit Dogmatik;
Moraltheologie
Paſtoraltheologie

d) kir liches Eherecht ne den einſchlägigen Beſtimmungen der
ſtaatlichen Geſetze und der orſchrif über die eiraten Im Eu eere;

organiſche Beſtimmungen für die Militärſeelſorge;
Dienſtvorſchrift für die Militärgeiſtlichkeit ne den M Text

dieſer Dienſtvorſchrift erwähnten beſonderen Vor  riften;
Vorſchrift über die ührung der Militärmatrikeln;

H) orſchri zur Verfaſſung der Qualifikationsliſten über
Militärgeiſtliche

1) Dienſtreglement für das Heer rückſichtlich jener Ab
chnitte, welche die Wirkſamkeit und da Verhalten der Militär
geiſtlichkeit berühren; endlich

Geſchäftsordnung für das U Heer hinſichtlich jener
Beſtimmungen, welche ſich auf den Geſchäftsverkehr der Militärgeiſtlichen
beziehen.

Jene Kandidaten, we ſich mit dem Zeugnis über die vor
einer Diözeſanprüfungskommiſſion mit 9  8 Erfolg abgelegte Arr⸗
konkursprüfung ausweiſen, Aben ſich bloß der mündlichen rüfung
Qu den Unter bi  8 K) angeführten Gegenſtänden 3u unterziehen.

D  16 rüfungskommiſſion ird Qus dem Apoſtoliſchen Feldvikar,
dem Feldkonſiſtorialdirektor und dem erſten Feldkonſiſtorialſekretär
gebilde und hat nach Schl der Prüfung den rad der Qualifikation
der Kandidaten mit „entſprechend“ oder 7 nicht entſprechend“ feſtzuſtellen.

Wurde die Prüfung mit entſprechendem Erfolg abgelegt, ſo ird
dem Kandidaten ierüber Apoſtoliſchen Feldvikariat ein Zeugnis
ausgefertigt, deſſen Inhalt un die Qualifikationsliſte des Betreffenden
aufzunehmen iſt

Wenn das Ergebnis der Prüfung auf „nicht entſprechend“
lautet, hat die Prüfungskommiſſion 3u beſtimmen, ob die Prüfung

anz oder nur teilweiſe 3 wiederholen iſt und 3u welchem Zeitpunkt
der betreffende Kandidat zur Wiederholung zugelaſſen werden kann.
Eine zweite Wiederholung der Prüfung iſt nich geſtattet.

Ueber das rgebnis der Prüfungen hat das Apoſtoliſche e  ld
vikariat dem Kriegsminiſterium 3u Ert

en

4⁴

Thereſienſtadt. oſef
4 (Unfreiwillige Verſetzung und Penſionierung

inamovibler arrer 16e Inamovibilität der Pfarrer iſt „nach


